
Schützenverein Laupheim 1864 e.V.
Weihertalstraße 77
88471 Laupheim 

Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns bis auf Widerruf damit einverstanden, dass mein /
unser Kind am Schießbetrieb (Training und Wettkampf) teilnehmen darf. 

Diese Erlaubnis erstreckt sich auch auf die Teilnahme am Sportschießen in anderen
Schützenvereinen, sowie an außerhalb des Vereins stattfindenden Veranstaltungen unter Aufsicht 
einer verantwortlichen Aufsichtsperson, die nachweislich zur Kinder- und Jugendarbeit geeignet ist.

___________________________________________________________________________
Name Vorname Geburtsdatum/ -ort

___________________________________________________________________________
Straße PLZ / Ort

___________________________________________________________________________
Telefonnummer in Notfällen

Unser Kind darf nach den gesetzlichen Bestimmungen mit: 

 Luftgewehr und -pistole schießen ○ Ja ○ Nein

 KK-Gewehr und -pistole schießen ○ Ja ○ Nein

 Einzellader-Langwaffen schießen ○ Ja ○ Nein
(mit glatten Läufen im Kaliber 12 oder kleiner)

Unser Kind:

   ○ Wird zum/vom Training  gebracht / geholt ○ Darf alleine  kommen / gehen

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Rahmen der Vereinszugehörigkeit
anfallende Aufgaben übernimmt und altersgemäß zur Mitarbeit herangezogen
werden kann.

Wir sind damit einverstanden, dass Fotos der oben genannten Person auf unserer Internetseite/
dem Schützenhaus veröffentlicht werden können.

Bei unserem Kind bestehen folgende gesundheitliche oder sonstige Einschränkungen:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift aller Erziehungsberechtigten *)

*) Alleinerziehende haben den Nachweis des alleinigen Sorgerechts vorzulegen!

Diese Einverständniserklärung ist während des Schießbetriebes jederzeit griffbereit aufzubewahren und der zuständigen Behörde oder deren Beauftragten auf 
Verlangen zur Prüfung auszuhändigen!

Datenschutz: Die Daten werden nur Vereinsintern und, nach Aufforderung, zur Vorlage bei Behörden genutzt. Eine Weitergabe außerhalb des Vereins erfolgt 
nicht!

Stand: 25.09.2016

Einverständniserklärung gemäß § 27 WaffG


